
Rechtsanwaltskanzlei 
Christian Spies, LL.M.  

 
 

 

Zustellungen werden nur an 
den Bevollmächtigten erbeten! 

 

Vollmacht 

Herrn Rechtsanwalt Christian Spies, LL.M., Blücherstraße 1A, 40477 Düsseldorf, 

wird hiermit von  

 

bevollmächtigt, in steuerlichen und sonstigen Angelegenheiten 

Steuernummer                               vor dem Finanzamt  

Geschäftszeichen                               vor dem Finanzgericht 

zu vertreten.  

Die Vollmacht ermächtigt zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen, insbesondere vor Fi-
nanzbehörden. Daneben berechtigt sie zur Vornahme von Verfahrens- und Prozesshandlungen aller 
Art in Rechtsstreitigkeiten, insbesondere vor den Behörden und Gerichten der Finanzgerichtsbarkeit 
(§ 62 FGO) sowie den Verwaltungsgerichten. 

Sie umfasst insbesondere die Ermächtigung: 
1) zur Stellung von Anträgen in außergerichtlichen und gerichtlichen Haupt-, Vor-, Neben- und Fol-

geverfahren aller Art, 
2) zur Einlegung und Rücknahme außergerichtlicher und gerichtlicher Rechtsbehelfe sowie zum 

Rechtsmittelverzicht. 
3) zur Erledigung des Rechtsstreits oder von außergerichtlichen Verhandlungen durch Vergleich 
4) zum Verzicht und Anerkenntnis 
5) zum Empfang von Steuerbescheiden und Mahnungen  

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen. Sie umfasst die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entge-
genzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht) sowie 
Akteneinsicht zu nehmen. 

Die Vollmacht ermächtigt nicht zur Entgegennahme von Steuererstattungen und -vergütungen. 

Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf dem Finanzamt gegenüber nicht schriftlich angezeigt worden 
ist. Sie verliert ihre Wirksamkeit nicht dadurch, dass die Steuernummer oder das Geschäftszeichen 
geändert oder ein anderes Finanzamt für die Steuersache tätig wird. 

 

 
 
 
_______________________________  ____________________________________ 
Ort und Datum  Unterschrift 




